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BESCHLUSSVORLAGE 
 
 
Vorlage Nr.: 2-BV/0021/2024 
Status:  öffentlich 
Geschäftsbereich: Bauverwaltung 
Datum: 23.10.2024 
 

Bebauungsplan Nr. 157 "Erweiterung General Electric", 1. Änderung; 
Würdigung der eingegangenen Stellungnahmen und Freigabe für das weitere 
Verfahren 

 
Beratungsfolge: 
 
Datum Gremium 

 12.11.2024 Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 

 
I. SACHVORTRAG:  
Der Stadtrat der Stadt Garching b. München hat in seiner Sitzung am 25.07.2023 
beschlossen, den Aufstellungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 
157 "Erweiterung General Electric", 1. Änderung zu fassen. 

Das Plangebiet liegt im nördlichen Flurgebiet Garchings, im Bereich des „Hochschul- und 
Forschungszentrums Garching/TU München“. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 
wird begrenzt durch das bestehende Gebäude Freisinger Landstraße 52 im Westen, durch 
die bestehende Testhalle „Hertz“ im Süden und die angrenzenden Grün- und 
Ausgleichsflächen im Osten und Norden.  

Anlass für die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans bzw. die Änderung 
des seit dem 21.10.2010 rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 157 „Erweiterung General 
Electric“ ist der Wunsch des Vorhabenträgers, die im rechtskräftigen Bebauungsplan 
festgesetzten Einzelbaufelder mit den Bezeichnungen SO 3 und SO 4 zusammen mit dem 
Baufeld SO 2 zu einem zusammenhängenden Baufeld zu vereinen. Damit soll eine 
großzügige und flexible Nutzung ermöglicht werden. 

Das vorgestellte Konzept für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 157 “Erweiterung 
General Electric“ wurde in der Stadtratssitzung am 25.07.2023 gebilligt und für die 
Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. 
§§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB freigegeben. Die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie die 
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange erfolgten vom 
25.10.2023 mit 01.12.2023. In dieser Zeit ist eine Reihe von Anregungen eingegangen. 

Nach Sichtung der eingegangenen Stellungnahmen wurde die gewählte Verfahrensart von 
der Verwaltung in Abstimmung mit dem von der Stadt beauftragten Juristen und dem 
künftigen Bauherrn sowie der Planerin des Bebauungsplans einer Prüfung unterzogen mit 
dem Ergebnis, dass der vorliegende Bebauungsplan im Regelverfahren weitergeführt 
werden soll, da die Voraussetzungen zur Durchführung des Verfahrens nach § 13a BauGB 
nicht gegeben sind und zudem auch kein konkretes Vorhaben derzeit vorliegt. 

Bei der Durchführung einer Bauleitplanung im Regelverfahren ist die Erstellung eines 
Umweltberichtes erforderlich. Dieser Umweltbericht wurde in der Zeit von Juli bis August 
2024 vom Landschaftsarchitekturbüro Fisel und König, Freising, erstellt. 
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In Würdigung aller vorgebrachten Bedenken und Anregungen nimmt die Stadt Garching wie 
folgt Stellung: 

A) Stellungnahme von Bürgern 

Stellungnahmen von Bürgern sind nicht eingegangen.  

 

B) Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange: 

1.Regierung von Oberbayern, Höhere Landesplanungsbehörde, Schreiben vom 
18.10.2023 (Anlage 1) 

Sachvortrag: 

siehe Stellungnahme 

Rechtliche Würdigung und Beschlussvorschlag: 

An der Planung wird festgehalten, da landesplanerische Belange unberührt bleiben. 

  

2. Landratsamt München, Sachgebiet Bauen, Schreiben vom 06.12.2023 (Anlage 2) 

Sachvortrag: 

siehe Stellungnahme 

Rechtliche Würdigung und Beschlussvorschlag: 

Da der Bebauungsplan im weiteren Verfahrensablauf im Regelverfahren gem. § 8 BauGB 
durchgeführt werden soll, haben sich die Anregungen unter den Punkten 1,2,3,4 und 6 
erübrigt. 

Die Anregungen unter den Punkten 5, 7, 12, 14, 15 und 16 werden in den Bebauungsplan 
aufgenommen bzw. die Darstellungen werden entsprechend geändert. 

Zu Punkt 8: Die im Plan angegebene Grundfläche von 4.850 m² ist ein redaktioneller Irrtum 
und wird für das SO2 auf 3.894 m² korrigiert. 

Eine Kombination von maximal zulässiger Grundfläche der baulichen Anlagen und einer 
Grundflächenzahl als Obergrenze gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO soll nicht erfolgen. Im 
Bebauungsplan wird die Festsetzung A 3.4 deshalb gestrichen. Eine Festsetzung zur 
maximal überbaubaren Fläche nach § 19 Abs. 4 BauNVO in m² wird aufgenommen. 
Außerdem wird die Begründung um eine Flächenbilanz mit der Fläche des 
Geltungsbereiches, den Sondergebietsflächen, den Verkehrs- und Grünflächen sowie den 
zulässigen Grundflächen ergänzt. 

Zu Punkt 9 und 11: Die Festsetzungen unter Punkt A 3.2 und A 4.2 werden ergänzt um den 
Höhenbezugspunkt 474,70 m ü NN. Der obere Bezugspunkt für die Wandhöhe gilt sowohl 
für Flachdächer als auch für Pultdächer. Dies bedeutet, dass bei Pultdächern nur die höhere 
Wandhöhe das maximal festgesetzte Maß aufweisen darf. Eine entsprechende Erläuterung 
wird in die Begründung aufgenommen. 

Zu Punkt 10: Die Anregung wird aufgenommen: Als Darstellungsform wird eine Knödellinie 
gewählt. 

Zu Punkt 13: Eine Änderung der Fassadengestaltung der vorhandenen Bausubstanz ist nicht 
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möglich, da diese in den Regelungen im städtebaulichen Vertrag und 1. Nachtrag zum 
Durchführungs- und Erschließungsvertrag vom 12.05.2010 zum Bebauungsplan Nr. 157 
„Erweiterung General Electric“ vorgegeben ist. Sie richtet sich in ihren Grundzügen an die 
Fassadengestaltung der Gebäude im Bauabschnitt 1. Diese Gestaltung ist auch für das 
künftige Gebäude in ihren Grundzügen verbindlich. 

Anstelle der Formulierung „entsprechend der vorhandenen Bausubstanz“ wird „entsprechend 
der umgebenden Bausubstanz“ verwendet. Davon abgesehen soll an der Festsetzung Punkt 
A 5.6 festgehalten werden. Die Begründung wird entsprechend ergänzt. 

  

3. Landratsamt München, Sachgebiet Bauen - Grünordnung, Schreiben vom 
05.12.2023 (Anlage 3) 

Sachvortrag: 

siehe Stellungnahme 

Rechtliche Würdigung und Beschlussvorschlag: 

Sämtliche Anregungen und Vorschläge werden in den Bebauungsplan aufgenommen bzw. 
entsprechend geändert. 

  

4. Landratsamt München, Sachgebiet Immissionsschutz, staatliches Abfallrecht und 

Altlasten, Schreiben vom 07.12.2023 (Anlage 4) 

Sachvortrag: 

siehe Stellungnahme 

Rechtliche Würdigung und Beschlussvorschlag: 

Der Vorschlag wird in den Bebauungsplan als Hinweis aufgenommen. 

  

5. Landratsamt München, Sachgebiet Naturschutz, Erholungsgebiete Landwirtschaft 
und Forsten, Schreiben vom 08.11.2023 (Anlage 5) 

Sachvortrag: 

siehe Stellungnahme 

Rechtliche Würdigung und Beschlussvorschlag: 

Die Fassadengestaltung richtet sich an die Fassadengestaltung der Gebäude im 
Bauabschnitt 1. Aufgrund der Regelungen im städtebaulichen Vertrag und 1. Nachtrag zum 
Durchführungs- und Erschließungsvertrag vom 12.05.2010 zum Bebauungsplan Nr. 157 
„Erweiterung General Electric“ ist diese Gestaltung auch für das künftige Gebäude 
verbindlich. 

  

 

 

Seite 3 von 37 in Zusammenstellung



 

 

4/6 

6. Wasserwirtschaftsamt München, Schreiben vom 23.10.2023 (Anlage 6) 

Sachvortrag: 

siehe Stellungnahme 

Rechtliche Würdigung und Beschlussvorschlag: 

Die vorgebrachten wasserwirtschaftlichen Belange zu Überflutungen infolge 
Starkregenereignisse, der Umgang mit Niederschlagswasser, die Ausführungen zu einer 
möglichen Tiefgarage sowie zum Einfluss des Wiesäckerbachs werden bei der weiteren 
Planung berücksichtigt und als Hinweise in den Bebauungsplan aufgenommen. 

  

7. Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Schreiben vom 17.10.2023 (Anlage 7) 

Sachvortrag: 

siehe Stellungnahme 

Rechtliche Würdigung und Beschlussvorschlag: 

Die Ausführungen hinsichtlich eventueller Bodeneingriffe und der dann erforderlichen 
qualifizierten Untersuchungen, Dokumentationen und Bergungen sowie der Kostentragung 
werden im weiteren Verfahren berücksichtigt. Der dazu formulierte Text wird als Festsetzung 
in den Bebauungsplan aufgenommen. Die Hinweise zu den archäologischen Ausgrabungen 
werden in die Begründung und in den Umweltbericht aufgenommen. 

  

8. Deutsche Telekom Technik GmbH, Schreiben vom 16.11.2023 (Anlage 8) 

Sachvortrag: 

siehe Stellungnahme 

Rechtliche Würdigung und Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Ihre Beachtung erfolgt im 
Baugenehmigungsverfahren. Eine Aufnahme als Festsetzung im Bebauungsplan erscheint 
nicht notwendig. Eine Anpassung der Planung ist nicht erforderlich. 

  

9. SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG München, Schreiben vom 24.10.2023 (Anlage 9) 

Sachvortrag: 

siehe Stellungnahme 

Rechtliche Würdigung und Beschlussvorschlag: 

Das Änderungsverbot hinsichtlich der vorhandenen Strom- und Erdgasversorgungsleitungen 
sowie der Versorgungsanlagen wird bei der Entwurfsplanung berücksichtigt. Ebenfalls wird 
die erforderliche Verlegung der Leitung DN 160 vor Beginn der Baumaßnahmen 
durchgeführt. Die sonstigen Ausführungen werden im Plangenehmigungsverfahren 
berücksichtigt.  

Eine Anpassung der Planung ist nicht erforderlich. 
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10. LMU München, Schreiben vom 27.11.2023 (Anlage 10) 

Sachvortrag: 

siehe Stellungnahme 

Rechtliche Würdigung und Beschlussvorschlag: 

Zu dieser Stellungnahme wurde vom Vorhabenträger das Ingenieurbüro Aster, München 
beauftragt, eine Einschätzung des Sachverhaltes vorzunehmen. Folgende Vorgehensweise 
wurde empfohlen: 

In der Planung ist eine erschütterungsarme Bauweise zu berücksichtigen. Ebenso ist für den 
eventuell erforderlichen Rückbau des bestehenden Gebäudes ein erschütterungsarmes 
Verfahren zu wählen. 

Um Erschütterungsemissionen bei der Bauausführung erfassen zu können und 
gegebenenfalls auf das Überschreiten von Grenzwerten reagieren zu können, sind 
Erschütterungsmessungen erforderlich. Dabei ist in Abhängigkeit des anstehenden 
Untergrundes und der Empfindlichkeit der bestehenden Bausubstanz ein 
Überwachungsradius von bis zu 500 m ab der Erschütterungsquelle in der Regel relevant. 

Für die Durchführung der Erschütterungsmessungen ist die DIN 4150 zu beachten. 

Diese Empfehlungen werden als Hinweise in den Bebauungsplan aufgenommen. 

  

11. TUM München, Schreiben vom 28.11.2023 (Anlage 11) 

Sachvortrag: 

siehe Stellungnahme 

Rechtliche Würdigung und Beschlussvorschlag: 

Die vorgebrachten Ausführungen werden bei der Entwurfsplanung berücksichtigt, eine 
Durchflussmengenmessung im Zusammenhang mit einer Machbarkeitsstudie vor einem 
zusätzlichen Anschluss an das Abwassersystem wird durchgeführt. Eine Anpassung der 
Planung ist nicht erforderlich. 

  

Geantwortet, aber keine Bedenken oder Anregungen vorgebracht haben (Stand 01.12.2023): 

  

- bayernets, Schreiben vom 25.10.2023 

- Bundesnetzagentur, Schreiben vom 23.10.2023 

- EXA Infrastructure, Schreiben vom 17.10.2023 

- Landkreis Freising, Schreiben vom 17.10.2023 

- Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Schreiben vom 22.10.2023 

- Gemeinde Eching, Schreiben vom 18.10.2023 

- Erzbischöfliches Ordinariat München, Schreiben vom 17.10.2023 
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- Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Schreiben vom 15.11.2023 

- Regionaler Planungsverband München, Schreiben vom 06.11.2023 

- staatliches Bauamt Freising, Schreiben vom 24.10.2023 

- Vodafone, Schreiben vom 21.11.2023 

- Gemeinde Oberschleißheim, Schreiben vom 22.11.2023 

- Handwerkskammer für München und Oberbayern, Schreiben vom 28.11.2023 

  

Änderung des Verfahrens: 

Es hat sich gezeigt, dass die Anwendungsvoraussetzungen des § 13 a BauGB für den 
Bebauungsplan Nr. 157, 1 Änderung nicht vorliegen, da Außenbereichsflächen überplant 
werden. Dies würde zu beachtlichen Fehlern führen und somit zur Folge haben, dass der 
Bebauungsplan obsolet ist. Somit wird der Bebauungsplan Nr. 157, 1. Änderung im 
Regelverfahren weitergeführt. Zudem sind die Inhalte des Plans zu gering, um als Vorhaben 
zu gelten. 

Dennoch wird über den städtebaulichen Vertrag gesichert, dass eine Kooperation mit der TU 
oder einer ortsansässigen Forschungsinstitution gegeben sein muss. 
  
 
II. BESCHLUSSVORSCHLAG: 
 
Der Bebauungsplan Nr. 157 „Erweiterung General Electric“, 1. Änderung wird im 
Regelverfahren weitergeführt. Die im Rahmen der Auslegung nach §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 
BauGB eingegangenen Anregungen zum Bebauungsplan Nr. 157 "Erweiterung General 
Electric", 1. Änderung werden entsprechend gewürdigt und der so geänderte und 
überarbeitete Bebauungsplan für die Auslegung nach §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB 
freigegeben. 
Die Auslegung darf erst erfolgen, wenn der Städtebauliche Vertrag unterzeichnet ist.  
 
 
 
Anlage/n: 

1 - Anregungen_gesamt_geschwärzt 
 
 
 
[Dokumentende] 
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2.3 Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall in der Abwä-
gung nicht überwunden werden können (z.B. Landschafts- und Wasserschutzgebietsverordnungen)

Einwendungen

Rechtsgrundlagen

Möglichkeiten der Überwindung (z.B. Ausnahmen oder Befreiungen)

2.4 Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan, ge-
gliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage

1. Auf der Planzeichnung müsste der Titel noch um den Zusatz „Vorhabenbezogener
Bebauungsplan …“ ergänzt werden.

2. In der Präambel sind noch § 12 BauGB und § 13a BauGB als weitere Rechtsgrund-
lagen für die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes im beschleu-
nigten Verfahren aufzunehmen.

3. Da der vorhabenbezogene Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren aufgestellt
wird, ist in der Begründung noch darzulegen, ob die Anwendungsvoraussetzungen
des § 13a Abs. 1 BauGB vorliegen.

4. Bei vorliegendem Bebauungsplan handelt es sich um einen vorhabenbezogenen
Bebauungsplan. § 12 BauGB setzt für das Zustandekommen eines vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes einen Bebauungsplan, einen Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan und einen Durchführungsvertrag voraus. Ohne einen Vorhaben- und Er-
schließungsplan kann ein wirksamer vorhabenbezogener Bebauungsplan nicht zu-
stande kommen. Das bedeutet aber nicht, dass in jedem Fall zwei gesonderte Pla-
nurkunden vorliegen müssen. Eine Ausnahme liegt vor, wenn der Vorhaben- und
Erschließungsplan so erstellt wird, dass er von der Darstellung her nicht von einem
normalen Bebauungsplan unterscheidbar ist und die Gemeinde die Planzeichnung
unverändert übernimmt. In einem solchen Fall dürfen Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan und vorhabenbezogener Bebauungsplan auf einer einheitlichen Planur-
kunde dargestellt werden. Dabei ist zu beachten, dass sich aus der Planurkunde
ergibt, dass sie sowohl für den Vorhaben- und Erschließungsplan als auch für den
vorhabenbezogenen Bebauungsplan gilt (vgl. BVerwG, Urteil vom 09.02.2017 – 4
C 4.16).
Wir bitten die Stadt deshalb um Überprüfung, ob ein separater Vorhaben- und Er-
schließungsplan vorliegt – dann müsste der Plan ebenfalls zum Bestandteil des
Verfahrens werden – oder ob dieser in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan
integriert ist.

5. Ziff. A 2.1: Es wird ein sonstiges Sondergebiet nach § 11 BauNVO festgesetzt. Ne-
ben der Art der Nutzung ist gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 BauNVO auch die Zweckbe-
stimmung ausdrücklich zu bestimmen. Im Flächennutzungsplan, aus dem der Be-
bauungsplan zu entwickeln ist, wird das Plangebiet als Sondergebiet mit der
Zweckbestimmung „Hochschulbereich“ dargestellt. Diese Zweckbestimmung
müsste noch in die Festsetzungen des Bebauungsplanes übernommen werden.

6. Mit der Festsetzung eines sonstigen Sondergebietes nach § 11 BauNVO wird eine
bauliche Nutzung allgemein festgesetzt. Dies erfordert zwingend eine Festsetzung
nach § 12 Abs. 3a Satz 1 BauGB darüber, dass im Rahmen der festgesetzten
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Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig sind, zu deren Durchführung sich der
Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet. Eine entsprechende textliche
Festsetzung ist noch in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufzunehmen.

7. Auf der Planzeichnung sind noch die Bezugslinien von der jeweiligen Nutzungs-
schablone bis zum SO 1 bzw. SO 2 zu ergänzen, damit die Festsetzungen dem je-
weiligen Teilbaugebiet eindeutig zugeordnet sind.

8. Ziff. A 3.1 und A 3.4: Im Bebauungsplanentwurf wird die zulässige Grundfläche ge-
mäß § 19 Abs. 2 BauNVO für SO 1 mit 1.100 m² und für SO 2 mit 4.850 m² jeweils
als absoluter Wert festgesetzt (A 3.1). Im SO 1 entspricht die zulässige Grundflä-
che etwa der Größe des Bauraumes. Im SO 2 umfasst die überbaubare Grund-
stücksfläche allerdings nur ca. 3.875 m². Wir bitten um Überprüfung und Korrektur
der festgesetzten Grundfläche. Dies gilt auch für die unter A 3.4 festgesetzte Über-
schreitungsmöglichkeit der Grundfläche für Anlagen nach § 19 Abs. 4 Satz 1
BauNVO bis zu einer GRZ von 0,8.
Zur festgesetzten GR-Überschreitungsmöglichkeit bitten wir weiterhin um Berück-
sichtigung, dass von uns nicht abschließend beurteilt werden kann, ob die Kombi-
nation von max. zulässiger Grundfläche der baulichen Anlagen und einer Grundflä-
chenzahl als Obergrenze von § 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO gedeckt ist. In der Kom-
mentierung und der Rechtsprechung gibt es hierzu keine einheitliche Meinung. Der
VGH hat in einem Urteil (21.10.2014 Az. 1 N 11.1456) entschieden, dass eine
Kombination beider Festsetzungen aus regeltechnischen Gründen nicht möglich ist
und damit die Festsetzungen zum Maß der Nutzung unwirksam wären. Wir emp-
fehlen der Gemeinde daher, die gemeinsame Festsetzung von GR und GRZ zu
überdenken. Eine Beibehaltung der beiden Festsetzungen läge daher im Rechtsri-
siko der Gemeinde.
Wir empfehlen in diesem Zusammenhang, in der Begründung eine Flächenbilanz
zu ergänzen, aus der die Fläche des Geltungsbereiches, die Sondergebietsflächen,
die Verkehrs- und Grünflächen sowie die zulässigen Grundflächen mit evtl. Über-
schreitungsmöglichkeiten hervorgehen.

9. Ziff. A 3.2: Bei Festsetzung der Höhe baulicher Anlagen sind die erforderlichen
oberen und unteren Bezugspunkte zu bestimmen (§ 18 Abs. 1 BauNVO). Als unte-
rer Bezugspunkt wird unter A 3.2 „die dargestellte Geländeoberkante (GOK)“ ge-
nannt. Falls hiermit das Planzeichen Hinweis B 1 „Höhenbezugspunkt in Metern
über Normalnull (NN)“ gemeint ist, muss dieses unter den Festsetzungen aufge-
führt werden. Bei der Festlegung des oberen Bezugspunktes müsste berücksichtigt
werden, dass neben Flachdächern auch Pultdächer im Plangebiet zulässig sind.

10. Ziff. A 3.3: Für die Abgrenzung der Bereiche unterschiedlicher Wandhöhen sollte
ein Planzeichen gewählt werden, dass eindeutig ablesbar ist und sich deutlich von
von Planzeichen B 3 unterscheidet. Hierfür käme beispielsweise Planzeichen Nr.
15.14 der Anlage zur PlanZV (Knödellinie) in Betracht. Es ist darauf zu achten,
dass keine Bereiche innerhalb der Baugrenzen entstehen, in denen die zulässige
Wandhöhe nicht festgesetzt wird.

11. Ziff. A 4.2: Auch hier ist anstelle von „OK Gelände“ auf eine festgesetzte Höhen-
kote Bezug zu nehmen (siehe Nr. 9 unserer Stellungnahme).
Im Übrigen weisen wir vorsorglich darauf hin, dass im Bereich mit einer zulässigen
Wandhöhe von 15 m bei Ausschöpfung der Wandhöhe keine Dachaufbauten mög-
lich sind.

12. Ziff. A 5.3 und 5.4: Unserer Auffassung nach kann im vorliegenden Fall auf die
Festsetzungen zur Bauweise verzichtet werden, da auch ohne Festsetzungen zur
Bauweise Gebäude mit seitlichem Grenzabstand zu errichten und Gebäudelängen
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über 50 m zulässig sind. Der Rahmen für die zulässigen Gebäudelängen und -brei-
ten wird im vorliegenden Fall mittels Festsetzung der überbaubaren Grundstücks-
flächen definiert.

13. Ziff. 5.6: Möchte die Stadt Gestaltungsvorschriften (z. B. zu Fassadenmaterialen)
treffen, sind diese konkret festzusetzen. Die Bezugnahme auf Materialien der vor-
handenen Bausubstanz ist hierfür ungeeignet, da diese jederzeit veränderlich ist.

14. Ziff. B 3: Nach unseren Unterlagen befindet sich im nördlichen Teil des Plangebie-
tes ein weiteres Bestandsgebäude, welches auch in der Begründung und der arten-
schutzrechtlichen Relevanzprüfung erwähnt wird. Wir empfehlen, das Gebäude als
Hinweis „abzubrechendes Gebäude“ noch in der Planzeichnung darzustellen.

15. Begründung S. 3, Punkt 1: Der Bebauungsplan Nr. 157 ist nach unserer Kenntnis
am 23.11.2010 in Kraft getreten. Das Datum in Satz 1 müsste entsprechend korri-
giert werden.

16. Begründung S. 3, Punkt 4: Zur wegemäßigen Erschließung wird erläutert, dass
diese durch den Durchführungs- und Erschließungsvertrag aus dem Jahr 2003 ge-
sichert ist. Ergänzend sollten noch Aussagen zu den erforderlichen Feuerwehrzu-
fahrten und zum ruhenden Verkehr aufgenommen werden.

2.5 Zur Grünordnung und zum Naturschutz wird auf die beiliegende Stellungnahme verwiesen,
die Bestandteil unserer Stellungnahme ist.

gez.
Technische/r Sachbearbeiter/in

Anlagen:
1 Stellungnahme des Sachgebietes 4.1.2.4 – Grünordnung vom 05.12.2023
1 Stellungnahme des Fachbereiches 4.4.1 – Immissionsschutz vom 07.12.2023
1 Stellungnahme des Fachbereiches 4.4.3 – Naturschutz vom 08.11.2023

Seite 11 von 37 in Zusammenstellung



Anlage 3

Seite 12 von 37 in Zusammenstellung



- 2 -

Zu A 8.2
Hier fehlt die Ausfallregelung für die zu erhaltenden Bäume. Wir empfehlen folgende Formu-
lierung:
Die im Geltungsbereich des Bebauungsplans mit Pflanz- oder Erhaltungsgebot festge-
setzten Pflanzungen dürfen nicht beseitigt oder beschädigt werden. Sie sind dauerhaft
zu erhalten, im Wuchs zu fördern und zu pflegen. Beschädigte oder ausgefallene Gehölze
sind spätestens in der nächsten Pflanzperiode in einer gleichwertigen Art derselben
Wuchsordnung in der festgesetzten Pflanzqualität nachzupflanzen.

Zu A 8.4
„Wasserdurchlässig“ ist nicht eindeutig genug bestimmt. Ganz normales Pflaster mit Splitt-
oder Sandfugen ergibt bereits einen wasserdurchlässigen Belag. Andere befestigte Flächen
wie wassergebundene Wegedecke oder Dränpflaster sind zu Beginn wasserdurchlässig und
setzen sich häufig nach einiger Zeit so zu, dass sie dann nicht mehr die ursprüngliche Leis-
tung bezüglich Wasserdurchlässigkeit erreichen.
Wir bitten um Konkretisierung der Festsetzung, z. B. mit dem Begriff „dauerhaft wasserdurch-
lässig“ oder konkreten Beispielen für die Belagsarten wie z. B. Rasenfugenpflaster, Pflaster
mit offenen Fugen - Fugenanteil > 10% oder Rasengittersteine.
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Möglichkeiten der Überwindung (z.B. Ausnahmen oder Befreiungen)

2.5 Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan,
gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage

Es wird angeregt eine Fassadenbegrünung des Gebäudes festzulegen.

Anlagen
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Betreff: AW: Bebauungsplan Nr. 157 "Erweiterung General Electric"; 1. Änderung
Datum: Dienstag, 28. November 2023 12:31:43
Anlagen: 1.Beteil. TÖB 4.1.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf das Schreiben zum Verfahren zur Änderung des Bebauungsplans Nr. 157, nimmt
die Technische Universität München wie folgt Stellung.

Grundsätzlich besteht Einvernehmen mit den geplanten Änderungen.
In der Begründung wird unter Pkt. 5.8 auf die bestehenden Ver- und Entsorgungsleitungen
verwiesen.

Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht eingeschätzt werden
kann, inwieweit die beiden Hebeanlagen im Norden des Forschungszentrums ausgelastet sind. Vor
einem zusätzlichen Anschluss an das Abwassersystem auf dem besagten Grundstück ist vor
Errichtung eine Durchflussmengenmessung im Zusammenhang mit einer Machbarkeitsstudie
erforderlich.

Wir bitten um entsprechende Berücksichtigung.

Vorab vielen Dank.
Freundliche Grüße

www.tum.de
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